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1    Rechtsgrundlagen  
    

1.1  Baugesetzbuch 

 
 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20.12.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 394) 

    

1.2  Baunutzungsverord-
nung 

 (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 03.07.2023 (BGBI. 2023  I Nr. 176) 

    

1.3  Planzeichenverord-
nung 

 (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 
S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14.06.2021 (BGBl. I S. 1802); die im nachfolgenden 
Text zitierten Nummern beziehen sich auf den An-
hang zur PlanZV 

    

1.4  Bundesnaturschutz-
gesetz  

 (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I 
S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 

    

1.5  Naturschutzgesetz 
Baden-Württemberg 

 (NatSchG Baden-Württemberg) vom 23.06.2015 
(GBl. 2015 S. 585), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 07.02.2023 (GBI. S. 26,44) 
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2  Feststellungsbeschluss 
 

Aufgrund von § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20.12.2023 (BGBI. 2023  I Nr. 394), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 03.07.2023 (BGBl. 2023  I Nr. 176), sowie der Planzeichenverordnung 
(PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) hat die Verwaltungsgemeinschaft Vogt/Wol-
fegg die Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes "Oberhof 1, in Oppenreute" hierzu in öffentlicher Sitzung am 
...................... festgestellt. 
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3  Begründung – Städtebaulicher Teil 
  

3.1  Allgemeine Angaben 

3.1.1  Zusammenfassung 

3.1.1.1  Eine Zusammenfassung befindet sich in dem Kapitel "Begründung – Umwelt-
bericht" unter dem Punkt "Einleitung/Kurzdarstellung des Inhaltes".  

 
3.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes Änderungsbereiches 

3.1.2.1  Der zu ändernde Bereich befindet sich im südöstlichen Bereich des Ortsteils 
"Oppenreute", ca. 360 m südlich des Hauptortes "Wolfegg". 

3.1.2.2  Der Änderungsbereich befindet sich am Ortseingang des Ortsteils "Oppen-
reute", südlich der Erschließungsstraße, die durch "Oppenreute" führt und 
wird im Süden, Osten und Westen durch landwirtschaftlich genutzte Fläche 
sowie einzelne landwirtschaftlich genutzte Gebäude begrenzt. Östlich befin-
det sich in einer Entfernung von ca. 65 m die Landesstraße "L 315". 

3.1.2.3  Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich das Grundstück mit der Flst.-
Nr. 90 (Teilfläche), Gemarkung Wolfegg. 

 
3.1.3  Erfordernis der Planung  

3.1.3.1  Der Anlass für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist 
die Absicht eines privaten Investors eine Zimmerei südlich des Hauptortes 
Wolfegg zu entwickeln. Im Änderungsbereich befinden sich bereits zwei Ge-
bäude, welche durch ein Lager (nördl. Gebäude) und eine Werkstatt mit Be-
triebsleiterwohnen (südl. Gebäude) umgenutzt bzw. ersetzt werden. Diese 
Weiternutzung der bestehenden Strukturen fügt sich ebenso wie die derzeit 
bestehende Bebauung in das Landschaftsbild ein. Da sich das geplante Vor-
haben im Außenbereich gem. § 35 BauGB befindet, ist für die Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung eines vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes die Änderung des Flächennutzungsplanes auf 
Ebene der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung notwendig.  

Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 BauGB pa-
rallel zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Oberhof 1, 
in Oppenreute" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu. Da die im Flächen-
nutzungsplan getroffenen Darstellungen nicht mit der geplanten Nutzung im 
Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes übereinstimmen, ist eine 
Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Die Verwaltungsgemeinschaft Vogt/Wolfegg unterstützt die Änderung des 
Flächennutzungsplanes an der Stelle des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes, da die Entwicklung einer Zimmerei einen Beitrag zur gewerblichen 
Vielseitigkeit in der Gemeinde leistet. Die Verwaltungsgemeinschaft erwächst 
daher ein Erfordernis, bauleitplanerisch steuernd einzugreifen. 
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3.1.4  Übergeordnete Planungen  

3.1.4.1  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Landesentwick-
lungsplanes 2002 Baden-Württemberg (LEP 2002) des Wirtschaftsministeri-
ums Baden-Württemberg maßgeblich: 

 

 − − 2.5.11 Kleinzentren sollen als Standorte von zentralörtlichen Einrich-
tungen der Grundversorgung so entwickelt werden, dass sie 
den häufig wiederkehrenden überörtlichen Bedarf ihres Ver-
flechtungsbereichs decken können. Die Verflechtungsberei-
che sollen in der Regel mindestens 8.000 Einwohner umfas-
sen. 

 − − 5.3.2 Die für eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung gut geeig-
neten Böden und Standorte, die eine ökonomisch und ökolo-
gisch effiziente Produktion ermöglichen, sollen als zentrale 
Produktionsgrundlage geschont werden; sie dürfen nur in un-
abweisbar notwendigem Umfang für andere Nutzungen vor-
gesehen werden. Die Bodengüte ist dauerhaft zu bewahren.  

 − − Karte zu 2.1.1 
"Raumkate-
gorien" 

Darstellung als ländlicher Raum im engeren Sinne. 

 
3.1.4.2  Ausschnitt aus dem Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002, 

Karte zu 2.1.1 "Raumkategorien"; Darstellung als ländlicher Raum im engeren 
Sinne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.1.4.3  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele, Grundsätze sowie nach-

richtlich übernommene Festlegungen oder Darstellungen mit Bindungswir-
kung (die sich nicht durch den Regionalplan, sondern (allenfalls) aus den je-
weils originären Planwerken bzw. Verordnungen ergibt) der Raumordnung aus 
dem Regionalplan Bodensee-Oberschwaben (Genehmigung vom 
09.09.2023) als Ziele und Grundsätze maßgeblich: 
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 −  2.1.3 (N) 1 

 
Zum Ländlichen Raum im engeren Sinne gehören die Gemein-
den Achberg, Aichstetten, […] Vogt, Wald, Waldburg, Wangen 
im Allgäu, Wilhelmsdorf, Wolfegg, Wolpertswende (Anhang zu 
PS 2.1, LEP 2002). 

 −  2.1.3 (G) 2 Der Ländliche Raum soll so entwickelt werden, dass günstige 
Wohnstandortbedingungen ressourcenschonend genutzt, 
ausreichende und attraktive Arbeitsplatz-, Bildungs- und Ver-
sorgungsangebote in angemessener Nähe zum Wohnort be-
reitgehalten, der agrar- und wirtschaftsstrukturelle Wandel 
sozial verträglich bewältigt und großflächige, funktionsfähige 
Freiräume gesichert werden. 

 −  2.2.2 (G) 3 In den Mittelbereichen soll auf eine mit den Versorgungs-, Ar-
beitsplatz- und Verkehrsangeboten abgestimmte Verteilung 
von Wohn- und Arbeitsstätten sowie auf ausgewogene 
Raumfunktionen hingewirkt werden. 

 −  2.2.2 (N) 4  Zu den Mittelbereichen in der Region Bodensee-Oberschwa-
ben gehören folgende Gemeinden (Anhang zu Kapitel 2.5, 
LEP 2002): 

Mittelbereich Ravensburg / Weingarten 

mit den Gemeinden Baienfurt, Baindt, Berg, Bodnegg, Fron-
reute, Grünkraut, Horgenzell, Ravensburg, Schlier, Vogt, 
Waldburg, Weingarten, Wilhelmsdorf, Wolfegg, Wolperts-
wende; 

 −  2.2.4 (Z) 1 Als Kleinzentren der Region Bodensee-Oberschwaben wer-
den die Gemeinden Altshausen, Herbertingen, Hohentengen, 
Kißlegg, Krauchenwies, Kressbronn a.B., Meersburg, Ostrach, 
Stetten a.k.M., Vogt/Wolfegg und Wilhelmsdorf festgelegt 
und in der Strukturkarte dargestellt. 

 −  2.2.4 (Z) 2 Die Kleinzentren sind als Standorte von zentralörtlichen Ein-
richtungen der Grundversorgung so zu entwickeln, dass sie 
den häufig wiederkehrenden überörtlichen Bedarf ihres Ver-
flechtungsbereichs decken können. 

 −  2.2.4 (G) 3 Die Zusammenarbeit der Gemeinden Vogt und Wolfegg soll 
mit dem Ziel verstärkt werden, eine einheitliche Entwicklung 
des Doppel-Kleinzentrums sicherzustellen und gemeinsame 
Einrichtungen zu schaffen. 

 −  2.4.0 (Z) 2 Die Flächeninanspruchnahme ist durch die Aktivierung in-
nerörtlicher Potenziale (Baulücken / Nachverdichtung, Brach- 
/ Konversionsflächen, Flächenrecycling) sowie durch eine flä-
cheneffiziente Nutzung und angemessen verdichtete Bau-
weise zu verringern. 
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 −  2.5.0 (G) 4 Vorhandene Bausubstanz soll soweit möglich zur Schaffung 
von Wohnraum ausgebaut und erweitert werden. Eine Mobi-
lisierung von Leerständen ist anzustreben. 

 
3.1.4.4  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich rele-

vanten Zielen des Landesentwicklungsplanes 2002 (LEP 2002) sowie des Re-
gionalplanes Bodensee-Oberschwaben. 

3.1.4.5  Der regionale Grünzug ist von dem überplanten Bereich noch nicht betroffen.  

3.1.4.6  Ausschnitt aus dem Regionalplan Bodensee-Oberschwaben, Raumnutzungs-
karte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.7  Denkmäler im Sinne des Denkmalschutzgesetzes Baden-Württemberg 
(DSchG): siehe Punkt "Schutzgut Kulturgüter" des Umweltberichtes. 

3.1.4.8  Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vor-
gaben werden durch diese Planung nicht tangiert.  

 
3.1.5  Standortwahl, Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der 

Planung  

3.1.5.1  Es wurden keine weiteren Standorte in der Gemeinde Wolfegg geprüft.  

3.1.5.2  Der gewählte Standort eignet sich besonders gut für die Umsetzung einer 
Zimmerei auf Grund der auf dem Plangebiet vorhandenen Leerstände. Nach 
dem Ziel 2.5.0 (G) 4 des Regionalplans Bodensee- Oberschwaben sollen Leer-
stände mobilisiert werden. So wird der Flächenverbrauch nicht nur geringge-
halten, es kommt sogar zu einer Aufwertung durch die Entwicklung eines 
neuen, ortsbildgetreuen Gewerbebetriebes mit Betriebsleiterwohnen.  
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3.1.5.3  Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
wurde insbesondere auf die Notwendigkeit der Berücksichtigung landespla-
nerischer Aspekte sowie auf die Berücksichtigung des Naturschutzes einge-
gangen. 

3.1.5.4  Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB wurde im Besonderen auf lärmschutzrechtliche Bedenken hingewie-
sen sowie auf die Bestandteile des Änderungsbereiches eingegangen.  

 
3.1.6  Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen  

3.1.6.1  Das auszuweisende Baugebiet ist über die Einmündung in die Erschließungs-
straße des Ortsteils "Oppenreute" ausreichend an das Verkehrsnetz angebun-
den. Über die Erschließungsstraße des Ortsteils "Oppenreute" besteht eine 
Anbindung an die Landesstraße "L 315". Dadurch sind weitere Anbindungen 
an den überregionalen Verkehr gegeben. 

 
3.1.6.2  Für die überplanten und die unmittelbar angrenzenden Flächen sind nach 

Auskunft der Fachbehörden keine Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen 
bekannt.  

3.1.6.3  Mögliche temporäre Konflikte auf Grund von Immissionen der angrenzenden 
Landwirtschaft sind bekannt. 

 
3.2  Stand vor der Änderung; Inhalt der Änderung 

3.2.1  Stand vor der Änderung 

3.2.1.1  Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan sind die Flächen derzeit als "Fläche 
für die Landwirtschaft" dargestellt. Außerdem befindet sich eine Elektrofrei-
leitung innerhalb des Änderungsgeltungsbereiches. 

 
3.2.2  Inhalt der Änderung 

3.2.2.1  Im Änderungsbereich wird fortführend eine "Sonderbaufläche" (Zimmerei) 
dargestellt. Die Elektrofreileitung bleibt unverändert bestehen. 
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4  Begründung – Umweltbericht (§ 2 Abs. 4 
und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB und Anlage 
zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

  

4.1  Einleitung (Nr. 1 Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB) 

4.1.1  Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele der Änderung des 
Flächennutzungsplanes im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes "Oberhof 1, in Oppenreute" (Nr. 1a Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a 
BauGB)  

4.1.1.1  Der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Vogt/Wolfegg soll im 
Bereich "Oberhof 1, in Oppenreute" geändert werden. 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich "Oberhof 1, in Op-
penreute" werden anstelle von "Flächen für die Landwirtschaft" in Zukunft 
"Sonderbauflächen (Zimmerei)" dargestellt. 

4.1.1.2  Der zu ändernde Bereich befindet sich im südöstlichen Bereich des Ortsteils 
"Oppenreute", ca. 360 m südlich des Hauptortes "Wolfegg". Der Änderungs-
bereich befindet sich am Ortseingang des Ortsteils "Oppenreute", südlich der 
Erschließungsstraße, die durch "Oppenreute" führt und wird im Süden, Osten 
und Westen durch landwirtschaftlich genutzte Fläche sowie einzelne land-
wirtschaftlich genutzte Gebäude begrenzt. Östlich befindet sich in einer Ent-
fernung von ca. 65 m die Landesstraße "L 315". Innerhalb des Änderungsbe-
reiches befinden sich die Grundstücke mit der Flst.-Nr. 90 (Teilfläche). 

4.1.1.3  Der gewählte Standort eignet sich besonders gut für die Umsetzung einer 
Zimmerei auf Grund der im Änderungsbereich vorhandenen Leerstände. Nach 
dem Ziel 2.5.0 (G) 4 des Regionalplans Bodensee- Oberschwaben sollen Leer-
stände mobilisiert werden. So wird der Flächenverbrauch nicht nur geringge-
halten, es kommt sogar zu einer Aufwertung durch die Entwicklung eines 
neuen, ortsbildgetreuen Gewerbebetriebes sowie einem nebenstehenden 
Wohnhaus. Es wurden keine weiteren Standorte in der Gemeinde Wolfegg ge-
prüft.  

4.1.1.4  Für die Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich "Oberhof 1, in Op-
penreute" ist eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen so-
wie ein Umweltbericht gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 
und § 2a BauGB zu erstellen. 

4.1.1.5  Der Bedarf an Grund und Boden (Änderungsgeltungsbereich) beträgt insge-
samt 0,37 ha. 

4.1.1.6  Die Abarbeitung der Eingriffsregelung erfolgt verbal-argumentativ. Eine de-
taillierte Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wird auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung oder im Baugenehmigungsverfahren durchgeführt. 
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4.1.2  Ziele des Umweltschutzes aus anderen Planungen (Nr. 1b Anlage zu § 2 
Abs. 4 sowie § 2a BauGB) 

4.1.2.1  Regionalplan: 

Nach der Raumnutzungskarte des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben 
sind verbindliche Aussagen und Ziele zur regionalen Freiraumstruktur (z.B. re-
gionale Grünzüge, schutzbedürftige Bereiche für Naturschutz, Land-, Forst- 
oder Wasserwirtschaft) nicht berührt. Die Änderung steht auch in keinem Wi-
derspruch zu sonstigen für diesen Bereich relevanten Zielen des Regionalpla-
nes (siehe Kapitel 3.1.4. "Übergeordnete Planungen" in der städtebaulichen 
Begründung). 

4.1.2.2  Flächennutzungsplan und Landschaftsplan (Fassung vom 20.01.1999): 

Die überplanten Flächen sind im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Ver-
waltungsgemeinschaft Vogt-Wolfegg als Außenbereich dargestellt. Da die im 
Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen und Gebietseinstufungen mit den 
Darstellungen des gültigen Flächennutzungsplanes nicht übereinstimmen, ist 
eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. Diese erfolgt im so 
genannten Parallelverfahren (gem. § 8 Abs. 3 BauGB). 

4.1.2.3  Natura 2000-Gebiete (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): 

Westlich des Änderungsbereichs in einem Abstand von etwa 840 m befindet 
sich das FFH-Gebiet "Altdorfer Wald" (Nr. 812-4341). Hierbei handelt es sich 
um größere naturnahe Waldflächen und naturnahe Bachabschnitte mit beglei-
tenden Auwäldern und extensiv genutzten Niedermoorbereichen. Aufgrund 
des Abstandes zum Änderungsbereich und der dazwischenliegenden Bebau-
ung und landwirtschaftlicher Nutzung ist nicht mit Beeinträchtigungen des 
Gebietes zu rechen. 

4.1.2.4  Weitere Schutzgebiete/Biotope: 

− Östlich in einem Abstand von etwa 450 m befindet sich das nach § 30 
BNatSchG kartierte Biotop "Feldgehölze Schlegelsberg" (Nr. 1-8124-436-
7156). Etwa 480 m westlich sowie nordwestlich und südwestlich gelegen 
befinden sich Teilflächen des nach § 30 BNatSchG kartierten Biotopes "Ge-
hölze im östl. Achtal S Wolfegg (w Oppenreute)" (Nr. 1-8124-336-7159). 
Etwa 285 m nordöstlich gelegen liegt das nach § 30 BNatSchG kartierte 
Waldbiotop "Feldgehölz S Wolfegger Lorettokapelle" (Nr. 2-8124-436-
1101) dieses Biotop ist ein Naturdenkmal "Bruchwald Lorettokapelle" 
(Nr. 8436-085-1945). Weitere Biotope befinden sich im Umfeld des Ände-
rungsbereichs, aufgrund der Entfernung zum Änderungsbereiches sind die 
Biotope jedoch nicht von der Änderung betroffen.  

− Wasserschutzgebiete sind von der Änderung nicht betroffen. 
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4.1.2.5  Biotopverbund: 

− Südlich angrenzend an den Änderungsbereich befindet sich eine Streu-
obstwiese welche nach § 33 BNatSchG geschützt ist. Diese Streuobst-
wiese ist eine Kernfläche des landesweiten Biotopverbund mittlerer Stand-
orte, ein Eingriff in den Streuobstbestand wird vermieden. 

− Die Fläche des Biotopverbundes mittlerer Standorte wird von der Änderung 
nicht beeinträchtigt. Die Funktion der Fläche bleibt auch bei der Ausfüh-
rung des Vorhabens bestehen. Möglicherweise kommt es zu einer kurzzei-
tigen Beeinträchtigung störungsempfindlicher Arten während der Bauzeit. 
Aufgrund der unmittelbar angrenzend bestehenden Wohnbebauung und 
der Nutzung als Pferdeauslauf ist jedoch ein Vorkommen solcher Arten oh-
nehin unwahrscheinlich. Nach Neuerrichtung der Gebäude kann davon 
ausgegangen werden, dass der Garten im Süden, also angrenzend zur Bi-
otopverbundfläche, erhalten bleibt.  

− In Bezug auf den Biotopverbund können in Obstwiesen vorkommende Ar-
ten weiterhin von der westlich liegenden Streuobstwiese in die Südlich des 
Änderungsbereiches liegende Streuobstwiese wandern. 

  
4.2  Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen auf 

der Grundlage der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB (Nr. 2 An-
lage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB) 

4.2.1  Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umwelt-
zustands (Basisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Ge-
biete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden (Nr. 2a Anlage zu 
§ 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

4.2.1.1  Schutzgut Arten und Lebensräume; Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB):  

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Naturnähe, Empfindlichkeit 
und der Vernetzungsgrad der betrachteten Lebensräume sowie das Vorkom-
men geschützter oder gefährdeter Arten bzw. Biotope. 

− Beim Änderungsbereich handelt es sich um eine bereits bebaute Fläche 
sowie im Süden und Nordosten des Änderungsbereichs um Grünflächen. 
Im Süden des Änderungsbereichs befinden sich Sträucher und kleinere 
Bäume. Die Grünfläche bleibt unverändert. 

− Der Vegetationsbestand wird überwiegend durch Fettwiesenarten (Futter-
gräser und -kräuter) und Stickstoffanzeiger dominiert. Aufgrund der vor-
handenen Bestandbebauung ist im Änderungsbereich eine geringe Arten-
vielfalt vorhanden. 

− In den privaten Gärten sind siedlungstypische (störungstolerante) Kleinle-
bewesen (Insekten, Kleinsäuger) und Vögel zu erwarten. Aufgrund der im 
Gebiet und im Umfeld ausgeübten Nutzungen sind hierbei jedoch vorwie-
gend Ubiquisten bzw. Kulturfolger zu erwarten. Es ist davon auszugehen, 
dass vor allem im Bereich der älteren Bäume im Osten zahlreiche Vogelar-
ten vorkommen (z.B. Amsel, Rotkehlchen, Mönchsgrasmücke, Buchfink). 
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− Es besteht eine mittlere Vorbelastung aufgrund von Lärm und optischen 
Störungen/Irritationen durch den Kfz-Verkehr auf den angrenzenden Stra-
ßen. 

− Eine botanische und/oder faunistische Bestandsaufnahme wurde nicht 
durchgeführt, da es keinerlei Hinweise auf besondere Artenvorkommen 
(Arten der "Roten Liste", gesetzlich geschützte Arten, lokal oder regional 
bedeutsame Arten) gibt und diese aufgrund der o. g. Vorbelastungen sowie 
mangels gliedernder naturnaher Strukturen auch nicht zu erwarten sind. 
Die Bedeutung der Flächen für das Schutzgut ist insgesamt gering. 

− Um zu prüfen, ob im überplanten Bereich artenschutzrechtlich relevante 
Arten vorkommen, wurde das Gebiet im März und Juni 2024 durch einen 
Biologen begangen (siehe artenschutzrechtlicher Kurzbericht der Sieber 
Consult GmbH vom 25.09.2024). Dabei fanden sich Vögel, mögliche Quar-
tiere von Fledermäusen sowie Aufnahmen von Fledermäusen der Batcor-
der. Relevanten Strukturen für Reptilien konnten keine festgestellt werden.   

− Dem Änderungsbereich kommt zusammenfassend eine mittlere Bedeutung 
für das Schutzgut zu. 

  
4.2.1.2  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB):  

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Funktionen des Bodens als 
Standort für Kulturpflanzen und für natürliche Vegetation, als Ausgleichskör-
per im Wasserkreislauf sowie als Filter und Puffer für Schadstoffe. Auch die 
Empfindlichkeit des Bodens, der Natürlichkeitsgrad des Bodenprofils und der 
geologischen Verhältnisse sowie eventuell vorhandene Altlasten werden als 
Beurteilungskriterien herangezogen. Darüber hinaus wird die Eignung der Flä-
chen für eine Bebauung bewertet.  

− Gemäß der Geologischen Karte des Landesamts für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau in Freiburg (M 1 : 50.000) gehört der Änderungsbereich zum 
flachwelligen Jungmoränenhügelland, welche v. a. durch Ablagerungen 
und geologische Ereignisse der Würmeiszeit geprägt ist. Aufgrund der He-
terogenität des abgelagerten Moränenmaterials ist mit kleinräumig stark 
wechselnden Bodenbedingungen zu rechnen. Aus den kiesig-sandigen 
glazigenen Sedimenten haben sich laut Bodenkarte (M 1 : 50.000) als vor-
herrschender Bodentyp Parabraunerden-Braunerden, daneben Brauner-
den-Parabraunerden und Braunerden entwickelt. Die Böden sind mäßig tief 
und tief entwickelt.  

− Es handelt sich um zum Teil versiegelte Böden im Änderungsbereich. Voll-
versiegelt sind die Flächen des Wohnhauses, der Zimmerei sowie der 
Straße "Oppenreute". Die Kiesflächen der Hofeinfahrt sind teilversiegelt. So 
dass der geologische Untergrund sowie die Böden, die sich daraus entwi-
ckelt haben, nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form in Erscheinung treten. 
Das überplante Gebiet zeichnet sich durch eine hohe Bodenfruchtbarkeit 
aus, ist aber aufgrund der Bestandsbebauung ein wenig bedeutsamer land-
wirtschaftlicher Ertragsstandort. Die vorhandenen Böden weisen eine mitt-
lere Durchlässigkeit für Niederschlagswasser auf. 
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− Die Bodenbewertung erfolgt auf Grundlage der Bewertung des Bodenfunk-
tionen nach "Bodenschutz" der Bodenkundlichen Einheit nach der Boden-
karte (M 1:50.000) des LGRB. 

− Als Standort für naturnahe Vegetation kommt den Böden keine hohe oder 
sehr hohe Bedeutung zu. Das Standortpotenzial beschreibt die Eignung ei-
nes Bodens zur Ansiedlung potenziell natürlicher und hochwertiger Pflan-
zengesellschaften. 

− Die natürliche Ertragsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bodens Bio-
masse zu produzieren. Böden mit einer hohen oder sehr hohen Ertrags-
funktion sollten unbebaut und damit der Nahrungsmittelproduktion vorbe-
halten bleiben. Die natürliche Bodenfruchtbarkeit wird mit hoch (3,0) be-
wertet. 

− Unversiegelte Böden wirken auf den natürlichen Wasserhaushalt ausglei-
chend und vermindern oberflächlichen Abfluss sowie Hochwasserereig-
nisse. Als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf kommt den Böden eine 
mittlere Bedeutung (2,0) zu. 

− Als Filter und Puffer für Schadstoffe, deren Einträge Folge verschiedenster 
anthropogener Aktivitäten sein können, kommt den Böden eine mittlere bis 
hohe Bedeutung (2,5) zu. 

− Insgesamt kommt den Böden damit eine mittlere bis hohe Bedeutung (2,5) 
zu. 

− Den Boden im Änderungsbereich kommt keine besondere Bedeutung als 
natur- oder kulturgeschichtliches Archiv zu. 

− Geotope kommen im Änderungsbereich nicht vor. 

− Für den Änderungsbereich sind keine Georisiken bekannt. 

− Hinweise auf Altlasten gibt es nicht. 

− Die Flächen sind aus geologischer Sicht für eine Bebauung geeignet. Mit 
landschaftstypischen und ortsüblichen Erschwernissen bei der Ausführung 
der Baumaßnahmen muss jedoch gerechnet werden. 

− Dem Änderungsbereich kommt zusammenfassend eine mittlere Bedeutung 
für das Schutzgut zu. 

  
4.2.1.3  Schutzgut Wasser (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB):  

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes Wasser sind zum einen die Natur-
nähe der Oberflächengewässer (Gewässerstrukturgüte und Gewässergüte), 
zum anderen die Durchlässigkeit der Grundwasser führenden Schichten, das 
Grundwasserdargebot, der Flurabstand des Grundwassers, die Grundwasser-
neubildung sowie – abgeleitet aus den genannten Kriterien – die Empfindlich-
keit des Schutzgutes Wasser gegenüber Beeinträchtigungen durch das Vor-
haben. 

− Oberflächengewässer kommen im Änderungsbereich nicht vor. 

− Über den Wasserhaushalt und die Grundwasserverhältnisse liegen keine 
Informationen vor. 



 

Verwaltungsgemeinschaft Vogt/Wolfegg    Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Oberhof 1, in Oppenreute" 

Textteil (Entwurf) mit 32 Seiten, Fassung vom 01.10.2024 
Seite 15 

− Dem Änderungsbereich kommt zusammenfassend eine geringe Bedeutung 
für das Schutzgut zu. 

  
4.2.1.4  Wasserwirtschaft (Wasser; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

Die für die Wasserwirtschaft wichtigen Gesichtspunkte sind die Versorgung 
des Änderungsbereiches mit Trinkwasser, die Entsorgung von Abwässern, die 
Ableitung bzw. Versickerung von Niederschlagswasser sowie eventuell auf-
tretendes Hangwasser oder Hochwasser von angrenzenden Gewässern, das 
zu Überflutungsproblemen im Änderungsbereich führt. 

− Momentan fallen im Änderungsbereich Abwässer des Wohngebäudes und 
Ökonomiegebäudes an. Die Gemeinde verfügt über ein Mischsystem zur 
Entsorgung der Abwässer sowie eine Anbindung zur Trinkwasserversor-
gung. Das Abwasser wird über die bestehenden Kanäle der gemeindlichen 
Kläranlage zugeführt. 

  
4.2.1.5  Schutzgut Klima/Luft; Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 

Nr. 7 Buchst. a und h BauGB): 

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Luftqualität sowie das Vor-
kommen von Kaltluftentstehungsgebieten und Frischluftschneisen.  

− Der Änderungsbereich liegt innerhalb des Klimabezirks "Schwäbisches Al-
penvorland", das generell durch hohe Niederschläge und eher niedrige 
Jahresdurchschnittstemperaturen gekennzeichnet ist. Die Jahresmittel-
temperatur liegt bei 7,3°C, die mittlere Jahresniederschlagsmenge ist mit 
1.100 mm bis 1.300 mm relativ hoch. 

− Lokale Luftströmungen und Windsysteme können sich aufgrund des gering 
bewegten Reliefs nur relativ schwach ausbilden. Daher besteht nur eine 
geringe Empfindlichkeit gegenüber kleinklimatischen Veränderungen (z. B. 
Aufstauen von Kaltluft). 

− Durch die überwiegende Versiegelung wird die Wärmeabstrahlung begüns-
tigt, die Verdunstung ist eingeschränkt. Die dadurch verursachte thermi-
sche Belastung bedingt ein ungünstigeres Kleinklima. 

− Messdaten zur Luftqualität liegen nicht vor. Aus dem Kfz-Verkehr der an-
grenzenden Verkehrswege reichern sich Schadstoffe in der Luft an. Durch 
die angrenzende landwirtschaftliche Nutzung des Änderungsbereiches 
kann es nahe der Wohnbebauung im Westen zeitweise zu belästigenden 
Geruchs- oder Staubemissionen kommen (z.B. Ausbringen von Flüssigdung 
oder Pflanzenschutzmitteln. 

− Dem Änderungsbereich kommt zusammenfassend eine geringe Bedeutung 
für das Schutzgut zu. 
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4.2.1.6  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB):  

Kriterien zur Bewertung des Schutzgutes sind die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit der Landschaft. Die Einsehbarkeit in den Änderungsbereich, Blick-
beziehungen vom Gebiet und angrenzenden Bereichen in die Landschaft so-
wie die Erholungseignung des Gebietes werden als Nebenkriterien herange-
zogen. Wolfegg liegt innerhalb der von einem ausgeprägten eiszeitlichen Re-
lief geprägten Wiesen- und Weidelandschaften. Das Landschaftsbild in der 
Gemeinde zeichnet sich überwiegend durch hochwertige Streuwiesen und 
eine überwiegende landwirtschaftliche Nutzung als Grünland mit vielen Feld-
hecken auf den Flurgrenzen und hauptsächlich kleine Ortschaften/Weiler mit 
eingewachsenen Grünstrukturen an den Ortsrändern aus. 

− Beim Änderungsbereich selbst handelt es sich um eine bereits bebaute Flä-
che mit einem Wohnhaus und einem Ökonomiegebäude südlich von Wol-
fegg im Ortsteil Oppenreute. 

− Es bestehen Blickbeziehungen in die freie Landschaft in alle Richtungen. 
Im Nordesten grenzt ein Pferdebetrieb an den Änderungsbereich an. Der 
Bereich besitzt eine durchschnittliche Erholungseignung. 

− Dem Änderungsbereich kommt zusammenfassend eine geringe Bedeutung 
für das Schutzgut zu. 

  
4.2.1.7  Schutzgut Mensch (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. c BauGB):  

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse sowie die Erholungseignung des Gebietes.  

− Der Änderungsbereich ist bereits bebaut, die Grünflächen und Gehölze wir-
ken zur guten Luftqualität bei. 

− Der Bereich besitzt eine geringfügige Naherholungsfunktion. 

− Zentral im Änderungsbereich befindet sich ein Ökonomiegebäude, welches 
landwirtschaftlich genutzt wird. 

− Nutzungskonflikte bestehen nicht im Änderungsbereich. 

− Dem Änderungsbereich kommt zusammenfassend eine geringe Bedeutung 
für das Schutzgut zu. 

  
4.2.1.8  Schutzgut Kulturgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. d BauGB):  

− Es befinden sich keine Kulturgüter oder Baudenkmäler im zu ändernden 
Bereich. Es befinden sich keine Baudenkmäler im überplanten Bereich. 
Nach jetzigem Kenntnisstand liegen auch keine Bodendenkmäler im Wirk-
bereich der Änderung. 

− Dem Änderungsbereich kommt zusammenfassend eine geringe Bedeutung 
für das Schutzgut zu. 
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4.2.1.9  Erneuerbare Energien (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. f BauGB):  

− Derzeit befinden sich innerhalb des Änderungsbereichs keine Anlagen zur 
Gewinnung von Wärme oder Strom aus alternativen Energiequellen. 

− Gemäß dem Umweltdaten und -Kartendienst Online (UDO) der Landesan-
stalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg beträgt 
die mittlere jährliche Sonneneinstrahlung 1.161-1.197 kWh/m². Da das Ge-
lände überwiegend eben ist, sind die Voraussetzungen für die Gewinnung 
von Solarenergie gut. 

− Nach dem Informationssystem Oberflächennahe Geothermie für Baden-
Württemberg (ISONG) ist der Untergrund der im Änderungsbereich liegen-
den Flächen aus hydrogeologischer Sicht für den Bau und den Betrieb von 
Erdwärmesonden grundsätzlich geeignet. Ein Antreffen von artesisch ge-
spanntem Grundwasser ist möglich. Zudem besteht bei Bohrtiefen größer 
als 61 m die Möglichkeit, dass während der Bohr- und Ausrüstungsarbeiten 
sowie nach Sondeneinbau Erdgas austritt. 

  
4.2.1.10  Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes Tiere, Pflan-

zen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Mensch, Kul-
turgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. i BauGB):  

Soweit Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern bestehen, 
wurden diese bei der Abarbeitung der einzelnen Schutzgüter angemerkt. 

  
4.2.2  Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes 

bei Nichtdurchführung der Planung (Nr. 2a Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a 
BauGB) 

4.2.2.1  Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die bebaute Fläche als Wohnhaus 
und Ökonomiegebäude vorhanden. An der biologischen Vielfalt ändert sich 
nichts aufgrund von baulichen Maßnahmen in diesem Bereich. Es ist keine 
Veränderung der vorkommenden Böden und der geologischen Verhältnisse 
sowie des Wasserhaushaltes und der Grundwasserneubildung zu erwarten. 
Das Gebiet bleibt weiterhin an die Ver- und Entsorgungsleitungen ange-
schlossen und bleibt bebaut. Damit bleiben auch die Luftaustauschbahnen 
sowie die Luftqualität unverändert. Es ergibt sich keine Veränderung hinsicht-
lich der Kaltluftentstehung. Das Landschaftsbild, die Erholungseignung sowie 
die Auswirkungen auf den Menschen bleiben unverändert. Es bestehen wei-
terhin keine Nutzungskonflikte. Die Schutzgebiete (FFH-Gebiet), und ihre Ver-
bundfunktion bleiben unverändert. Hinsichtlich des Schutzgutes Kulturgüter 
ergeben sich keine Veränderungen. Bei Nichtdurchführung der Planung sind 
keine zusätzlichen Energiequellen nötig. Die bestehenden Wechselwirkungen 
erfahren keine Veränderung. 

4.2.2.2  Unabhängig davon können Änderungen eintreten, die sich nutzungsbedingt 
(z.B. Änderung der Gartennutzung), aus großräumigen Vorgängen (z.B. Klima-
wandel) oder in Folge der natürlichen Dynamik (z.B. Populationsschwankun-
gen, fortschreitende Sukzession) ergeben. Diese auch bisher schon mögli-
chen Änderungen sind aber nur schwer oder nicht prognostizierbar. Zudem 



 

Verwaltungsgemeinschaft Vogt/Wolfegg    Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Oberhof 1, in Oppenreute" 

Textteil (Entwurf) mit 32 Seiten, Fassung vom 01.10.2024 
Seite 18 

liegen sie außerhalb des Einflussbereichs der Gemeinde; ein unmittelbarer Be-
zug zur vorliegenden Änderung besteht nicht. 

  
4.2.3  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 

der Planung - Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen einschließlich der Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verhinderung, Verringerung bzw. ihrem Ausgleich und ggf. geplan-
ter Überwachungsmaßnahmen (Nr. 2b und c Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a 
BauGB) 

4.2.3.1  Grundsätzlich wird durch die Änderung des Flächennutzungsplanes noch kein 
Baurecht im Sinne des § 30 BauGB geschaffen. Allein aufgrund der Flächen-
nutzungsplanänderung ergeben sich daher keinerlei Veränderungen für Na-
turhaushalt und Landschaftsbild. Bei den nachfolgenden Prognosen über die 
Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung und bei 
Nichtdurchführung der Planung wird jedoch von einer späteren Bebauung 
durch eine nachfolgende verbindliche Bauleitplanung ausgegangen. Es kön-
nen allerdings lediglich die in dieser Änderung des Flächennutzungsplanes 
getroffenen Vorgaben berücksichtigt werden, da das genaue Maß und die Art 
der Nutzung auf dieser Planungsebene noch nicht bekannt sind. 

4.2.3.2  Schutzgut Arten und Lebensräume; Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

− Es sind keine Veränderungen der im Änderungsbereich vorkommenden 
Pflanzen zu erwarten. Da das Ökonomiegebäude abgerissen und eine Zim-
merei errichtet wird geht der Lebensraum für die möglichen im Ökonomie-
gebäude vorkommenden Tiere verloren. 

− Biologische Vielfalt: Der Bereich kann in Zukunft eine höhere Artenvielfalt 
aufweisen. Ein Teil der Pflanzenarten wird jedoch höchstwahrscheinlich 
nicht heimisch und/oder standortgerecht sein. Auch bei den Tieren werden 
weiterhin vor allem Kulturfolger und Ubiquisten von den Änderungen profi-
tieren. Die Vielfalt der Lebensräume kann sich erhöhen (Gärten, Straßen-
begleitgrün, teilversiegelte Bereiche usw.). Die Mehrzahl der neu entste-
henden Lebensräume wird jedoch stark anthropogen beeinflusst und aller 
Wahrscheinlichkeit nach durch hohe Nährstoffkonzentrationen geprägt 
sein. Für aus naturschutzfachlicher Sicht besonders wertvolle Arten bieten 
die neuen Lebensräume keinen Raum.  

− Die im artenschutzrechtlichen Kurzbericht des Büros Sieber Consult GmbH 
(Fassung vom 25.11.2024) aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung von 
Verbotstatbeständen wurden in die Änderung einbezogen (Erhalt des Bau-
mes, Einschränkung der Beleuchtung, Gebäudeabrisse außerhalb der Brut-
zeit von Vögeln und der Aktivitätszeit von Fledermäusen, der Dachstuhl des 
Gebäudes vor dem Abriss, vorzugsweise im Oktober, als Fledermaustages-
quartier unattraktiv gestalten). Bei Einhaltung der oben genannten Maß-
nahmen ist aus gutachterlicher Sicht das Eintreten artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände nicht zu erwarten. 
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− Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung, welche im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung festzusetzen sind, kann das Aus-
maß des Lebensraumverlustes reduziert werden. Geeignete Maßnahmen 
hierzu wären: Eingrünung, Durchgrünung der Bebauung, Pflanzungen in 
dem Baugebiet, Verwendung standortgerechter heimischer Gehölze, in-
sektenschonende Beleuchtung und PV-Anlagen.  

− Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ver-
bleibt ein mittlerer Eingriff in das Schutzgut. 

 
4.2.3.3  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

− Während der Bauzeit wird ein großer Teil der Bodenflächen für Baustellen-
einrichtungen und Baustraßen beansprucht sowie durch Staub- und u.U. 
auch Schadstoffemissionen belastet. Die durch die geplanten Baukörper 
und Verkehrsflächen entstehende Versiegelung führt zu einer Beeinträch-
tigung der vorkommenden Böden. Im Bereich der geplanten Baukörper 
kommt es zu einem Abtrag der oberen Bodenschichten. In den versiegelten 
Bereichen kann keine der Bodenfunktionen (Standort für Kulturpflanzen, 
Filter und Puffer, Ausgleichskörper im Wasserhaushalt) mehr wahrgenom-
men werden. 

− Es wird den Bauherren dringend empfohlen vor Baubeginn eine Untersu-
chung der abzutragenden Böden im Änderungsbereich zu beauftragen, um 
die vorkommenden Böden auf erhöhte Stoffgehalte zu überprüfen. So kann 
frühzeitig eine fachgerechte Entsorgung von möglicherweise schadstoff-
belasteten Böden geplant werden. 

− Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung können die 
entstehenden Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden reduziert wer-
den. Beispiele dafür sind wasserdurchlässige (versickerungsfähige) Beläge 
für Stellplätze, Zufahrten und andere untergeordnete Wege und der Aus-
schluss von Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei für alle bau-
konstruktiven Elemente, die großflächig mit Niederschlagswasser in Berüh-
rung kommen. Auch ein entsprechendes Entwässerungskonzept kann zur 
Minimierung der Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Boden die-
nen. Diese und weitere mögliche Maßnahmen zum Schutz des Bodens sind 
im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung festzusetzen.  

− Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ver-
bleibt ein mittlerer Eingriff in das Schutzgut. 

 
4.2.3.4  Schutzgut Wasser (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

− Die geplante Bebauung mit einer Zimmerei hat keine Veränderung des 
Wasserhaushaltes zur Folge. Die Versickerungsleistung und damit auch die 
Grundwasserneubildungsrate nehmen ab, da Flächen versiegelt werden. 
Aufgrund des mittleren Versiegelungsgrades von Sondergebieten und der 
Kleinräumigkeit des Änderungsbereichs sind die Beeinträchtigungen als 
eher gering einzustufen. 

− Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung, welche die ent-
sprechenden Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser reduzieren (z.B. 
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Verwendung wasserdurchlässiger Beläge), sind im Rahmen der nachfol-
genden verbindlichen Bauleitplanung festzusetzen. 

− Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ver-
bleibt ein geringer Eingriff in das Schutzgut. 

 
4.2.3.5  Wasserwirtschaft (Wasser; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

− Das Schmutzwasser wird getrennt vom Niederschlagswasser gesammelt 
und der städtischen Kläranlage zugeleitet. Die Anlage ist ausreichend di-
mensioniert. Das Niederschlagswasser, das auf den Dach- und Hofflächen 
des Baugrundstücks anfällt, sollte soweit möglich direkt auf den jeweiligen 
Grundstücken über die belebte Bodenzone zu versickern. 

− Die Wasserversorgung der Änderungsbereiche erfolgt wie bei der beste-
henden Bebauung durch den Anschluss an die gemeindlichen Leitungen. 

− Das Gebiet ist bereits an die gemeindlichen Leitungen angeschlossen. 

  
4.2.3.6  Schutzgut Klima/Luft; Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 

Nr. 7 Buchst. a und h BauGB); Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber 
den Folgen des Klimawandels (Nr. 2b Buchstabe gg Anlage zu § 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB): 

− Die Kaltluftentstehung wird im Änderungsbereich bleibt unverändert. Bei 
Einhaltung der gültigen Wärmestandards und Einbau moderner Heizanla-
gen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen durch Schadstoffemissi-
onen zu erwarten. Eine geringfügige Erhöhung der Vorbelastung umliegen-
der Gebiete durch Abgase des Anliegerverkehrs ist jedoch möglich. 

− Auswirkungen der Änderung auf das Klima (z.B. Art und Ausmaß der Emis-
sion von Treibhausgasen, das sind Wasserdampf, Kohlendioxid, Ozon, Me-
than, Distickstoffoxid, Fluorchlorkohlenwasserstoffe): Eine Verschlechte-
rung der Luftqualität ist aufgrund der begrenzten Größe des geplanten 
Baugebietes nicht zu erwarten. Der Bereich wird über die bestehende 
Straße "Oppenreute" erschlossen, d.h. es ist nicht mit erhöhten Schadstof-
femissionen durch Abgase aufgrund von Durchgangsverkehr zu rechnen. 

− Die Neubebauung führt potenziell zu einem erhöhten CO2-Ausstoß. Insge-
samt sind von dem geplanten Baugebiet Treibhausgasemissionen jedoch 
nicht in einem Umfang zu erwarten, der sich in spürbarer Weise auf das 
Klima auswirken würde. Die kleinklimatischen Auswirkungen des Vorha-
bens werden sich bei Durchführung der Änderung vor allem auf den Ände-
rungsbereich und unmittelbar angrenzende Bereiche konzentrieren. Um die 
Emission von Treibhausgasen zu reduzieren, sollte wo immer möglich die 
Energieeffizienz gesteigert und auf erneuerbare Energien und Elektromo-
bile zurückgegriffen werden. 

− Eine Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels 
ist derzeit nicht erkennbar. 
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− Auch in den Änderungsbereichen kann die weiterhin angrenzende land-
wirtschaftliche Nutzung zeitweise zu Geruchsbelastungen oder zu Stau-
beinträgen führen. Die vom landwirtschaftlichen Betrieb ausgehenden Ge-
ruchsbelastungen bleiben unverändert. 

− Durch im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu treffende, geeignete 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung können die entstehenden 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes reduziert werden. Beispiele dafür 
sind Pflanzungen, extensive Begrünung von Dächern. 

− Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ver-
bleibt ein geringer Eingriff in das Schutzgut. 

 

4.2.3.7  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

− Durch die Errichtung neuer Baukörper erfährt das Landschaftsbild keine 
Beeinträchtigung da lediglich bestehende Gebäude abgerissen werden 
und in der gleichen Größe wieder errichtet werden. 

− Im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung sind geeig-
nete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung festzusetzen, welche 
die entsprechenden Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaftsbild 
reduzieren. Insbesondere sollte eine hochwertige Durch- und Eingrünung 
des Gebietes stattfinden. Pflanzlisten können dazu beitragen, die Eigenart 
des Landschaftsbildes zu schützen und mit Hilfe landschaftstypischer Ge-
hölzarten eine Einbindung der geplanten Bebauung in die umliegende 
Landschaft zu erreichen. Auch eine Einschränkung der Gebäudehöhen 
kann dazu beitragen, die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Land-
schaftsbild zu minimieren. 

− Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ver-
bleibt ein geringer Eingriff in das Schutzgut. 

 
4.2.3.8  Schutzgut Mensch (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. c BauGB): 

− Durch die Änderung wird eine Sonderbaufläche ausgewiesen, die Ansiede-
lung von Gewerbebetrieben ermöglicht, wodurch Arbeitsplätze gesichert 
und/oder neu geschaffen werden können.  

− Die Fußwegeverbindung in die freie Landschaft bleibt dadurch erhalten. 
Die Erlebbarkeit des landschaftlichen Umfeldes erfährt durch die geplanten 
Baukörper eine geringfügige Beeinträchtigung. Durch entsprechende Fest-
setzungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wird die Naherho-
lungsfunktion nur geringfügig beeinträchtigt. 

− Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung zur Reduzierung 
der Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch sind im Rahmen der 
nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung festzusetzen. Dabei soll ins-
besondere auf die immissionsschutztechnischen Wechselwirkungen zwi-
schen den bestehenden und den geplanten gewerblichen Betrieben Rück-
sicht genommen werden. 



 

Verwaltungsgemeinschaft Vogt/Wolfegg    Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Oberhof 1, in Oppenreute" 

Textteil (Entwurf) mit 32 Seiten, Fassung vom 01.10.2024 
Seite 22 

− Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ver-
bleibt ein geringer Eingriff in das Schutzgut. 

 
4.2.3.9  Schutzgut Kulturgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. d BauGB): 

Da im überplanten Bereich nach jetzigem Kenntnisstand keine Kulturgüter 
vorhanden sind, entsteht keine Beeinträchtigung. Sollten während der Bau-
ausführung, insbesondere bei Erdarbeiten und Arbeiten im Bereich von Keller, 
Gründung und Fundamenten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, 
Knochen) und Befunde (z. B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschichten) ent-
deckt werden, ist die Archäologische Denkmalpflege beim Regierungspräsi-
dium Stuttgart unverzüglich zu benachrichtigen. 

  
4.2.3.10  Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, 

Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 
(Nr. 2b Buchstabe cc Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

− Aussagen über die Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlungen sowie der Verursachung 
von Belästigung können im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung 
nicht gemacht werden. Die Auseinandersetzung und verbale Erläuterung 
erfolgt auf Bebauungsplanebene. 

− Erhebliche Beeinträchtigungen sind jedoch nicht zu erwarten. 

  
4.2.3.11  Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe e BauGB und Nr. 2b Buchstabe dd Anlage zu § 2 
Abs. 4 und § 2a BauGB): 

− Aussagen über die Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung können im Rahmen der Flächennutzungsplanände-
rung nicht gemacht werden. Die Auseinandersetzung und verbale und 
schriftliche Erläuterung erfolgt auf Bebauungsplanebene. 

− Erhebliche Beeinträchtigungen sind jedoch nicht zu erwarten. 

− Zur Entsorgung der Abwässer siehe den Punkt "Wasserwirtschaft". 

  
4.2.3.12  Auswirkungen der eingesetzten Techniken und Stoffe (Nr. 2b Buchstabe gg 

Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

− Ein erheblicher Schadstoffeintrag durch den Baustellenbetrieb ist im Falle 
einer Bebauung der derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen nicht zu 
erwarten. Sofern die optimale Entsorgung der Bau- und Betriebsstoffe ge-
währleistet ist, mit Öl und Treibstoffen sachgerecht umgegangen wird und 
eine regelmäßige Wartung der Baufahrzeuge sowie ordnungsgemäße La-
gerung gewässergefährdender Stoffe erfolgt, können die baubedingten 
Auswirkungen als unerheblich eingestuft werden. 
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− Für den zukünftigen Betrieb der Gewerbe können keine Aussagen über die 
Auswirkungen der eingesetzten Techniken und Stoffe im Rahmen der Flä-
chennutzungsplanänderung gemacht werden. Die Auseinandersetzung 
und verbale Erläuterung erfolgt auf Bebauungsplanebene. 

  
4.2.3.13  Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

(z.B. durch Unfälle oder Katastrophen) (Nr. 2b Buchstabe ee Anlage zu § 2 
Abs. 4 und § 2a BauGB) 

Derzeit sind bei Umsetzung der Planung keine Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch Unfälle oder Katastro-
phen abzusehen. 

4.2.3.14  Erneuerbare Energien (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. f BauGB): 

Im Hinblick auf eine nachhaltige Energieversorgung ist die Erhöhung des An-
teils erneuerbarer Energien zur Gewinnung von Wärme oder Strom anzustre-
ben. Alternative Energiequellen können auf umweltschonende Weise einen 
Beitrag zur langfristigen Energieversorgung leisten. Die sparsame und effizi-
ente Nutzung von Energie kann bei Gebäuden insbesondere durch eine kom-
pakte Bauweise (wenig Außenfläche im Vergleich zum beheizten Innenvolu-
men, flache Dachformen) sowie durch optimale Ausrichtung zur Sonne und 
eine gute Gebäudedämmung erzielt werden. 

− Aufgrund der Überplanung des bestehenden Ökonomiegebäudes wird der 
zukünftige Baukörper eine optimale Ausrichtung für die Errichtung von Son-
nenkollektoren in Ost-West-Ausrichtung vorweisen. 

− Die Möglichkeit der alternativen Nutzung von Erdwärme muss bei Bedarf 
gesondert geprüft werden. 

  
4.2.3.15  Kumulierungen mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plange-

biete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Be-
zug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz 
oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen (Nr. 2b Buchstabe ee An-
lage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

Eine Kumulierung mit den Auswirkungen benachbarter Vorhaben bzw. Planun-
gen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht anzunehmen. Darüber hinaus 
sind keine kumulierenden Wirkungen in Bezug auf andere Schutzgüter zu er-
warten. 

  
4.2.3.16  Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes Tiere, Pflan-

zen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Na-
tura 2000-Gebiete, Mensch, Kulturgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. i BauGB): 

Im vorliegenden Planungsfall sind keine erheblichen Effekte aufgrund von 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern zu erwarten. 
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4.2.4  Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen/Abarbeitung der Eingriffsregelung des 
§ 1a BauGB, Konzept zur Grünordnung (Nr. 2c Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie 
§ 2a BauGB): 

4.2.4.1  Grundsätzlich wird durch die Änderung des Flächennutzungsplanes noch kein 
Baurecht im Sinne des § 30 BauGB geschaffen. Allein auf Grund der Flächen-
nutzungsplanänderung ergeben sich keinerlei Veränderungen für Naturhaus-
halt und Landschaftsbild. Bei der Abarbeitung der Eingriffsregelung können 
lediglich die in dieser Änderung des Flächennutzungsplanes getroffenen Vor-
gaben berücksichtigt werden. Eine vollständige und exakte Abarbeitung nach 
dem gemeinsamen Bewertungsmodell der Landkreise Bodenseekreis, 
Ravensburg und Sigmaringen (Fassung vom 01.07.2012, redaktionelle Anpas-
sung/Bearbeitung Juli 2013) kann nicht durchgeführt werden, da das genaue 
Maß und die Art der Nutzung auf dieser Planungsebene noch nicht bekannt 
sind. Eine Abarbeitung der Eingriffsregelung mit der konkreten Festsetzung 
von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie der Festsetzung von 
eventuell erforderlichen Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich wird im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung bzw. im Rahmen der Genehmigung 
durchgeführt. 

4.2.4.2  Die Festsetzung von konkreten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Es wird empfohlen im Be-
bauungsplan folgende Festsetzungen zu treffen (Konzept zur Grünordnung): 

− Eingrünung des Gebietes durch Grünfläche mit Gehölzpflanzungen (als pla-
nungsrechtliche Festsetzungen, Schutzgut Arten und Lebensräume, 
Schutzgut Landschaftsbild) 

− Durchgrünung des Gebietes durch Pflanzgebote für den Straßenraum und 
die privaten Baugrundstücke (als planungsrechtliche Festsetzungen, 
Schutzgut Arten und Lebensräume) 

− Erhaltung des vorhandenen Baumbestandes (als planungsrechtliche Fest-
setzung, Schutzgut Arten und Lebensräume) 

− naturnahe Gestaltung der Pflanzungen durch Verwendung standortge-
rechter, einheimischer Gehölze (als Festsetzung von Pflanzlisten, Schutz-
gut Arten und Lebensräume) 

− Ausschließliches Zulassen von Hecken aus Laubgehölzen im Übergangs-
bereich zur freien Landschaft und in Bereichen, die an öffentliche Flächen 
angrenzen (als planungsrechtliche Festsetzung, Schutzgut Landschafts-
bild) 

− Schutz nachtaktiver Insekten durch Verwendung von insektendicht einge-
kofferten Leuchtentypen mit geringem Anteil an blauem und ultraviolettem 
Licht (als planungsrechtliche Festsetzungen, Schutzgut Arten und Lebens-
räume) 

− Einschränkungen zu Werbeanlagen im Hinblick auf deren Größe und Ge-
staltung (als bauordnungsrechtliche Vorschriften, Schutzgut Landschafts-
bild) 
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− Begrenzung der Gebäudehöhen, der Gebäudeformen und der Gebäude-
massen; Einschränkung der Farbgebung für die Gebäudedächer (als pla-
nungsrechtliche Festsetzung und bauordnungsrechtliche Bauvorschriften, 
Schutzgut Landschaftsbild) 

− Zulassen von Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei nur wenn 
diese mit geeigneten Materialien dauerhaft gegen Wasser abgeschirmt 
werden (als planungsrechtliche Festsetzung, Schutzgut Boden und 
Schutzgut Wasser) 

− Reduzierung des Versiegelungsgrades und dadurch Erhaltung der Was-
seraufnahmefähigkeit des Bodens durch Verwendung versickerungsfähi-
ger Beläge (als planungsrechtliche Festsetzungen, Schutzgut Boden und 
Schutzgut Wasser) 

4.2.4.3  Der genaue Umfang der erforderlichen Ausgleichsflächen wird im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung ermittelt. Der Eingriffsschwerpunkt liegt beim 
Schutzgut Boden (Versiegelung) und beim Schutzgut Arten/Lebensräume 
(Neubebauung und Verlust möglicher Rückzugsorte). 

4.2.4.4  Ergebnis: Durch die Darstellung von Sonderbauflächen ist bei Fortführung und 
Konkretisierung der Änderung nicht mit unüberwindbaren Hindernissen zu 
rechnen. Lärmschutzkonflikte sind auf Bebauungsplanebene zu betrachten. 
Der erforderliche naturschutzrechtliche Ausgleichsbedarf kann auf der Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung zum Teil innerhalb und außerhalb des Ände-
rungsbereiches erbracht werden. 

 
4.2.5  Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Nr. 2d Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a 

BauGB) 

4.2.5.1  Für den überplanten Bereich bestanden von Seiten der Grundstückseigentü-
mer konkrete Anfragen. Um die Verwirklichung dieser Bauvoranfragen zu er-
möglichen, kommt daher kein anderer Standort in Betracht. Ein Vorteil des ge-
wählten Standortes ist zudem die bereits vorhandene Straße "Oppenweiler", 
weshalb keine weiteren aufwändigen Erschließungsmaßnahmen notwendig 
sind. Sowie die ländliche Lage, welche für eine Zimmerei gut geeignet ist. 

 
4.2.6  Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen, die aufgrund 

der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für 
schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind (Nr. 2e Anlage zu § 2 
Abs. 4 und § 2a BauGB) 

4.2.6.1  Eine Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für 
schwere Unfälle oder Katastrophen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht 
gegeben. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, 
Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Natura 2000-Gebiete, Biologische 
Vielfalt, Mensch, Gesundheit, Bevölkerung sowie Kultur- und sonstige Sach-
güter durch schwere Unfälle oder Katastrophen sind daher nicht zu erwarten. 

 
 



 

Verwaltungsgemeinschaft Vogt/Wolfegg    Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Oberhof 1, in Oppenreute" 

Textteil (Entwurf) mit 32 Seiten, Fassung vom 01.10.2024 
Seite 26 

4.3  Zusätzliche Angaben (Nr. 3 Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB) 

4.3.1  Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 
Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die 
bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind (Nr. 3a Anlage 
zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

4.3.1.1  Verwendete Leitfäden und Regelwerke: 

− Naturschutzrechtliche und bauplanungsrechtliche Eingriffsbeurteilung, 
Kompensationsbewertung und Ökokonten – Bewertungsmodell der Land-
kreise Bodenseekreis, Ravensburg, Sigmaringen (Fassung vom 01.07.2012, 
redaktionelle Anpassung/Bearbeitung Juli 2013) 

− Arten, Biotope, Landschaft – Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewer-
ten" der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg (Stand November 2018, 5. Auflage) 

− Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit – Leitfaden für Planun-
gen und Gestattungsverfahren des Umweltministeriums Baden-Württem-
berg (Stand 2010, 2. Neuauflage) 

  
4.3.1.2  Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben (z.B. technische Lü-

cken oder fehlende Kenntnisse): Es liegen keine genauen Informationen zu 
den geologischen und hydrologischen Gegebenheiten sowie zur Beschaffen-
heit des Baugrunds vor. 

  
4.3.2  Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 

auf die Umwelt bei der Durchführung der Planung (Nr. 3b Anlage zu § 2 
Abs. 4 und § 2a BauGB, § 4c BauGB): 

4.3.2.1  Die Gemeinde wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung geeignete 
Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt 
bei der Durchführung der Planung definieren und nachfolgend umsetzen. 

  
4.3.3  Zusammenfassung (Nr. 3c Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

4.3.3.1  Der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Vogt/Wolfegg soll im 
Bereich "Oberhof 1, in Oppenreute" geändert werden. 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich "Oberhof 1, in Op-
penreute" werden anstelle von "Flächen für die Landwirtschaft" in Zukunft 
"Sonderbauflächen (Zimmerei)" dargestellt. 

4.3.3.2  Der zu ändernde Bereich befindet sich im südöstlichen Bereich des Ortsteils 
"Oppenreute", ca. 360 m südlich des Hauptortes "Wolfegg". Der Änderungs-
bereich befindet sich am Ortseingang des Ortsteils "Oppenreute", südlich der 
Erschließungsstraße, die durch "Oppenreute" führt und wird im Süden, Osten 
und Westen durch landwirtschaftlich genutzte Fläche sowie einzelne land-
wirtschaftlich genutzte Gebäude begrenzt. Östlich befindet sich in einer Ent-
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fernung von ca. 65 m die Landesstraße "L 315". Innerhalb des Änderungsbe-
reiches befinden sich die Grundstücke mit der Flst.-Nr. 90 (Teilfläche). Dem 
Änderungsbereich kommt zusammenfassend eine mittlere Bedeutung für den 
Naturhaushalt zu (Gehölzstrukturen, Bestandsgebäude). 

4.3.3.3  Innerhalb des Änderungsbereichs befinden sich keine Schutzgebiete oder Bi-
otope, die durch die Planung beeinträchtigt werden. Etwa 285 m nordöstlich 
gelegen liegt das nach § 30 BNatSchG kartierte Waldbiotop "Feldgehölz S 
Wolfegger Lorettokapelle" (Nr. 2-8124-436-1101) dieses Biotop ist ein Natur-
denkmal "Bruchwald Lorettokapelle" (Nr. 8436-085-1945). Weitere Biotope 
befinden sich im Umfeld des Änderungsbereichs. Die Schutzgebiete und Bio-
tope im räumlichen Umfeld erfahren aufgrund ihrer Entfernung zum Ände-
rungsbereich und aufgrund fehlender funktionaler Zusammenhänge keine Be-
einträchtigung.  

Westlich des Änderungsbereichs in einem Abstand von etwa 840 m befindet 
sich das FFH-Gebiet "Altdorfer Wald" (Nr. 812-4341). Hierbei handelt es sich 
um größere naturnahe Waldflächen und naturnahe Bachabschnitte mit beglei-
tenden Auwäldern und extensiv genutzten Niedermoorbereichen. Eine FFH-
Vorprüfung nicht erforderlich, da die Möglichkeit auf erhebliche Beeinträchti-
gung auf die Schutz- und Erhaltungsziele durch den Abstand, der umliegen-
den landwirtschaftlichen Nutzung sowie die dazwischen liegende Bebauung 
ausgeschlossen werden kann. 

4.3.3.4  Der Eingriffsschwerpunkt liegt beim Schutzgut Boden durch die großflächige 
Versiegelung beim Schutzgut Arten/Lebensräume durch die Neubebauung 
des Ökonomiegebäudes und damit den Verlust möglicher Rückzugsorte im 
Dach des Gebäudes. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden da-
für Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung festgesetzt. 

4.3.3.5  Eine detaillierte Bilanzierung des Eingriffs in Natur und Landschaft und die 
Festlegung ggf. erforderlicher naturschutzfachlicher Ausgleichsflächen und -
maßnahmen erfolgen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bzw. Bau-
genehmigungsebene. 

4.3.3.6  Bei Nichtdurchführung der Änderung wird die überplante Fläche voraussicht-
lich weiterhin mit dem Ökonomiegebäude und dem Wohnhaus bebaut bleiben 
und in ihrer Funktion für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild in ähnli-
chem Maße bestehen bleiben. Veränderungen, die sich unabhängig von der 
vorliegenden Planung ergeben, können jedoch nicht abschließend bestimmt 
werden. 

4.3.3.7  Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben für den Umweltbe-
richt lagen insofern vor, dass es keine detaillierten Informationen/Datengrund-
lagen zu den geologischen und hydrologischen Verhältnissen sowie zur Be-
schaffenheit des Baugrunds gibt. 
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4.3.4  Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschreibun-
gen und Bewertungen herangezogen wurden (Nr. 3d Anlage zu § 2 Abs. 4 
und § 2a BauGB): 

4.3.4.1  Allgemeine Quellen: 

− Fachgesetze siehe Abschnitt 1 "Rechtsgrundlagen" 

− Regionalplan der Region Bodensee-Oberschwaben 

− Klimadaten von climate-data.org 

− Umweltdaten und -Karten Online (UDO): Daten- und Kartendienst der Lan-
desanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 

− Online-Kartendienst zu Fachanwendungen und Fachthemen des Landes-
amtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau beim Regierungspräsidium 
Freiburg (u.a. zu Bergbau, Geologie, Hydrogeo-logie und Boden) 

− Informationssystem Oberflächennahe Geothermie für Baden-Württemberg 
(ISONG) des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau beim Regie-
rungspräsidium Freiburg 

  
4.3.4.2  Verwendete projektspezifische Daten und Information: 

− Ortseinsicht durch den Verfasser mit Fotodokumentation 

− Luftbilder (Google, Gemeinde) 

− Flächennutzungsplan der Gemeinde Wolfegg 

− Bodenschätzungsdaten des Regierungspräsidiums Freiburg – Landesamt 
für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (Stand November 2024) 

− Ergebnisvermerk der schriftlichen Behördenunterrichtung gem. § 4 Abs. 1 
BauGB (vom 28.07.2023) mit umweltbezogenen Stellungnahmen des 
Landratsamtes Ravensburg zu den Themenfeldern Bodenschutz, Abwas-
ser, Naturschutz, Landschaftsplan, Artenschutz, Streuobstwiesen und Bio-
topverbund , Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung, Abwasser, Grundwasser, 
Bodenschutz und mit Allgemeinen Hinweisen sowie des Regierungspräsi-
diums Freiburg zur Geotechnik, Boden, Mineralischen Rohstoffen, Grund-
wasser, Bergbau, Geotopschutz und mit allgemeinen Hinweisen, der Ter-
ranets bw mit Hinweisen zur korrekt dargestellten Terranets-bw-Anlage im 
Plangebiet sowie des Regierungspräsidiums Tübingen zu den Belangen der 
Landwirtschaft. 

− Artenschutzrechtlicher Kurzbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan "Oberhof 1" der Sieber Consult GmbH in der Fassung vom 25.9.2024 
zum Vorkommen geschützter Tierarten innerhalb des Plangebietes und 
notwendigen artenschutzrechtlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) 
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5  Begründung – Sonstiges  
 
5.1  Erschließungsrelevante Daten 

5.1.1  Kennwerte 

5.1.1.1  Fläche des Geltungsbereiches: 0,37 ha 

 
5.1.2  Erschließung  

5.1.2.1  Abwasserbeseitigung durch Anschluss an: gemeindliche Abwasserbeseiti-
gung 

5.1.2.2  Wasserversorgung durch Anschluss an: Zweckverband Wasserversorgung 
Obere Schussentalgruppe (OSG) 

5.1.2.3  Die Löschwasserversorgung ist durch eine entsprechende Dimensionierung 
der Wasserleitungen in Verbindung mit einer ausreichenden Anzahl von Hyd-
ranten sichergestellt.  

5.1.2.4  Stromversorgung durch Anschluss an: Netze BW Biberach 

5.1.2.5  Gasversorgung durch: Thüga AG, Bad Waldsee 

5.1.2.6  Müllentsorgung durch: Veolia Umweltservice Süd, Bad Waldsee 
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6   Verfahrensvermerke  
  

6.1  Aufstellungsbeschluss zur Änderung (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung erfolgte in der Sitzung des gemein-
samen Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Vogt/Wolfegg vom 
………………. . 

 
6.2  Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 BauGB) 

 Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit mit öffentlicher Unterrichtung 
sowie Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung fand in der Zeit vom ……………                   
bis …………………. statt (gem. § 3 Abs. 1 BauGB). 

Die Veröffentlichung im Internet fand in der Zeit vom ………………. bis ………….. 
(Billigungsbeschluss vom ………… ; Entwurfsfassung vom ……………..; Bekannt-
machung am …………………) statt (gem. § 3 Abs. 2 BauGB). Die nach Einschät-
zung der Verwaltungsgemeinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen wurden mit veröffentlicht. 

 
6.3  Beteiligung der Behörden (gem. § 4 BauGB) 

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen 
einer schriftlichen frühzeitigen Behördenbeteiligung mit Schreiben vom ….. 
unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert (gem. § 4 Abs. 1 BauGB). 

Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stel-
lungnahmen eingeholt (gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom 
…………. (Entwurfsfassung vom ………….; Billigungsbeschluss vom ……….) zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

 
6.4  Feststellungsbeschluss (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 Der Feststellungsbeschluss erfolgte in der Sitzung des gemeinsamen Aus-
schusses der Verwaltungsgemeinschaft Vogt/Wolfegg vom …………. über die 
Entwurfsfassung vom …………. . 

 
 Vogt, den …………. …………………………… 
  (P. Smigoc, Vorsitzender Verwal-

tungsausschuss)  
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6.5  Genehmigung (gem. § 6 Abs. 1 und 4 BauGB) 

 Das Landratsamt Ravensburg hat die Änderung des Flächennutzungsplanes 
im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Oberhof 1, in Oppen-
reute" mit Bescheid vom ………., Aktenzeichen…………, gem. § 6 Abs. 1 und 4 
BauGB genehmigt. 

 
 Vogt, den …………. …………………………… 
  (P. Smigoc, Vorsitzender Verwal-

tungsausschuss) 

 
6.6  Rechtswirksamkeit (gem. § 6 Abs. 5 BauGB) 

 Die Erteilung der Genehmigung wurde am .…………. ortsüblich bekannt ge-
macht. Die Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes "Oberhof 1, in Oppenreute" hierzu ist rechts-
wirksam. Sie wird mit Begründung für jede Person zur Einsicht bereitgehalten. 
Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

 
 Vogt, den …………. …………………………… 
  (P. Smigoc, Vorsitzender Verwal-

tungsausschuss) 
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Die Planung ist nur zusammen mit Textteil und zeichnerischem Teil vollständig. Versiegelte Originalfas-
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